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	Gymnasium Beilngries

- Oberstufe -
	


MERKBLATT ZUR SEMINARARBEIT 2010/12
In der Qualifikationsphase der Oberstufe wird gemäß § 51 GSO und § 56 GSO von jedem Schüler eine Seminararbeit im Wissenschaftspropädeutischen Seminar (W-Seminar) ange-fertigt. 

1. Zweck der Seminararbeit 
Die Abiturienten sollen das Gymnasium studierfähig verlassen. Wesentlich für die Studier-fähigkeit ist die Beherrschung gewisser Studiertechniken und Kompetenzen. Diese werden insbesondere in der Oberstufe des Gymnasiums regelmäßig angewendet und verfeinert. In der Seminararbeit stellt sie der Schüler in einem begrenzten Sachgebiet unter Beweis. Er soll dabei zeigen, dass er fähig ist, 

•
ein gewähltes Thema klar zu erfassen und selbstständig zu bearbeiten, 

• 
fachbezogene Denkweisen und Arbeitsformen anzuwenden, 

• 
die zur Ausarbeitung erforderliche Literatur bzw. das notwendige Material zu be-schaffen und zu analysieren, 

• 
den Stoff sinnvoll zu gliedern, 

• 
zu einem eigenständigen Urteil zu gelangen, 

• 
die Ergebnisse in angemessenem Umfang darzustellen, 

• 
die Ergebnisse sprachlich einwandfrei und verständlich zu formulieren, 

• 
richtig und einheitlich zu zitieren und 

• 
der Arbeit eine korrekte äußere Form zu geben. 

In der Seminararbeit geht es in der Regel nicht darum, die Wissenschaft durch neue Er-gebnisse zu bereichern. Vielmehr sollen von anderen gefundene Ergebnisse und Methoden aus dem eigenen Blickwinkel und im begrenzten Rahmen der Themenstellung übersichtlich referiert, angewandt, verglichen und kommentiert werden. 
2. Themenwahl, Themenwechsel und Wettbewerbsbeiträge 
Jeder Schüler wählt das Thema der Seminararbeit gemäß § 56 Abs. 1 GSO bis zum Ende des Ausbildungsabschnitts 11/1 im Einvernehmen mit dem Kursleiter. Hierzu wird das Formblatt „Seminararbeit – Meldung des Themas beim Oberstufenkoordinator“ vom Schüler vollständig ausgefüllt, von Schüler und Kursleiter unterschrieben und durch den Kursleiter eingesammelt. Die kursweise Abgabe der Formblätter bei den Oberstufen-koordinatoren erfolgt durch den Kursleiter bis spätestens Freitag, 18.02.2011. 

Zum Ende des Ausbildungsabschnitts 11/1 erfolgt nur die Festlegung des Themas mit einem „Arbeitstitel“. Die Festlegung des genauen Titels der Seminararbeit findet im Lauf des Ausbildungsabschnitts 11/2 statt.

Die Themen werden ausschließlich vom Kursleiter gestellt. Auch wenn in Ausnahmefällen Vorschläge von Schülern, eine Arbeit zu einem bestimmten Themenbereich anzufertigen, akzeptiert werden, muss die endgültige Formulierung bzw. Aufgabenstellung durch die Lehrkraft erfolgen. 

Seminararbeiten in den modernen Fremdsprachen müssen gemäß § 56 Abs. 1 GSO in der Fremdsprache abgefasst werden. 

Einen Wechsel des Themas zu einem späteren Zeitpunkt kann die Schule nur in begrün-deten Ausnahmefällen gestatten. Ein Anspruch auf Verlängerung der Bearbeitungszeit ist damit jedoch nicht verbunden. 

Die Seminararbeit kann gemäß § 56 Abs. 3 GSO durch eine Arbeit ersetzt werden, die im Rahmen eines vom Kultusministerium als geeignet anerkannten Wettbewerbs (z. B. Jugend forscht) erstellt wurde. Eine solche Arbeit muss jedoch formal die Anforderungen an eine Seminararbeit erfüllen bzw. als gleichwertig einzustufen sein.

3.
Beratung durch den Kursleiter

Der Kursleiter begleitet den Fortgang der Seminararbeit durch Beratung und Beobachtung, stellt sicher, dass die Schüler mit den fachspezifischen Vorgaben vertraut sind, und ver-gewissert sich bezüglich der eigenständigen Anfertigung. In Betreuungsgesprächen ist rechtzeitig auf Fehlentwicklungen hinzuweisen. Die Besprechungen mit dem Kursleiter sollen in regelmäßigen Abständen stattfinden. Sie werden auf dem Formblatt „Bespre-chungstermine“ mit Datum und Notizen zum Inhalt des Gesprächs (z.B. Vorlage be-stimmter Zwischenergebnisse wie Arbeitsplan, Gliederungsentwurf, Skizzen) festgehalten.
Während der Ausbildungsabschnitte 11/1 und 11/2 werden die gezeigten Leistungen mit mindestens zwei kleinen Leistungsnachweisen pro Halbjahr benotet. Daraus wird jeweils eine Halbjahresleistung ermittelt. Die Art der Leistungsnachweise und die Bewertungs-kriterien bespricht der Kursleiter zu Beginn des Seminars mit den Schülern.

Nimmt ein Schüler das Betreuungsangebot nicht wahr oder beachtet er die dabei gegebenen Hinweise nicht, so gehen die Nachteile (z. B. Themaverfehlung, Überlänge, methodische Mängel, Zeitnot) zu seinen Lasten.

4.
Versicherungsschutz

Die Anfertigung der Seminararbeit erfordert in der Regel die Inanspruchnahme schulischer Einrichtungen, wobei die Schule hierfür die nötigen Voraussetzungen schafft. Die Schüler werden hier im Rahmen des organisatorischen Verantwortungsbereichs der Schule tätig und sind daher gegen die Folgen eines Unfalls durch den Bayerischen Gemeindeunfall-versicherungsverband versichert.

Schüler, die zur Anfertigung einer Seminararbeit Stellen außerhalb der Schule aufsuchen, sind nur dann im Rahmen eines sog. „versicherten Betriebsweges" unfallversichert, wenn ein konkreter Auftrag der Schule durch den Kursleiter vorliegt. Dieser Auftrag muss zeitlich, inhaltlich und räumlich hinreichend durch die Schule eingegrenzt sein. Hierzu ist das Formblatt „Fahrten zu außerschulischen Zielen im Rahmen eines Seminars“ auszu-füllen und von allen Betroffenen zu unterschreiben. Das Formblatt ist beim jeweiligen Seminarleiter sowie im Sekretariat erhältlich. Im Übrigen sind alle Tätigkeiten nicht ver-sichert, die außerhalb des organisatorischen Verantwortungsbereichs der Schule durch-geführt werden.

5.
Hinweise zur äußeren Form

5.1 Umfang 
Für die Themenstellung und bei der Erarbeitung gilt Folgendes zur Orientierung: 

• 
Der Umfang des fortlaufenden Textes der Seminararbeit soll etwa 10-15 DIN-A4-Seiten umfassen; 15 Seiten sollen auf keinen Fall überschritten werden. 

• 
Ein kleiner Anhang (z.B. Tabellen, Grafiken, Karten) und das Literaturverzeichnis kommen dazu. 

5.2 Gestaltung 
Eine saubere und ansprechende Form der Seminararbeit ist unabdingbar. Nach Möglichkeit sollte die Arbeit mit Computer oder Schreibmaschine geschrieben werden. Dabei ist Folgendes zu beachten: 

• 
Papierformat: DIN A 4, Blätter einseitig beschrieben

• 
linker Seitenrand: ca. 3 cm 

• 
rechter Seitenrand: ca. 4 cm (für Korrekturbemerkungen) 

• 
oberer und unterer Rand: ca. 3 cm 

• 
Seitenzahlen auf den Textseiten 

• 
1,5-facher Zeilenabstand (bei abgesetzten Zitatblöcken: einzeilig) 

• 
Nach Möglichkeit sollte Blocksatz mit Silbentrennung verwendet werden. 

• 
Als Schriftarten bieten sich Times-New-Roman in Schriftgröße 12 oder Arial bzw. Tahoma in Schriftgröße 11 an. 

• 
Überschriften sind entsprechend der Gliederung zu nummerieren, durch Fettdruck sowie eine größere Schrift hervorzuheben und durch zusätzlichen Abstand vom voraus-gehenden Text abzusetzen.

• 
Heftung: Schnellhefter, um das Beiheften von Blättern für die Korrektur zu ermög-lichen; Verfasser und Thema der Arbeit werden auf die Vorderseite des Schnellhefters geschrieben, wenn es sich nicht um einen Klarsichtdeckel handelt. 

5.3 Anordnung und Nummerierung der Seiten 
• 
Beispiele für Gliederungssysteme: 


Dezimalsystem 
Kombination Zahlen-Buchstaben 

1. 
I. 

2. 
II. 

2.1 
1. 

2.1.1 


a) 

2.1.2 


b) 

2.2 

2. 

3. 
III. 

• 
Das Deckblatt zählt als erste Seite; es wird jedoch nicht nummeriert. Das Voranstellen einer Schmuckseite ist möglich; diese wird aber ebenfalls nicht nummeriert.

Ein Muster des Deckblattes befindet sich im Anhang zu diesem Merkblatt und zudem als veränderbare WORD-Datei im Oberstufenbereich der Homepage unserer Schule. Beim Aufsuchen im Internet unter der Adresse www.gymnasium-beilngries.de klickt man zunächst in der oberen Menüleiste den Button „Schule“ an, dann in der linken Menü-leiste den Button „Oberstufe“ und schließlich im Untermenü den Button „Seminare“. 

• 
Das Inhaltsverzeichnis zählt als zweite Seite (ggf. auch als zweite und weitere Seiten), wird jedoch ebenfalls nicht nummeriert. Es verliert seinen Sinn, wenn die Bezeichnung der Seiten fehlt, auf der die einzelnen Kapitel beginnen. 

• 
Die folgenden Textseiten werden oben in der Mitte fortlaufend nummeriert. Dem fortlaufenden Text beigefügte Materialien (z.B. Tabellen, Skizzen) werden in die Seiten-zählung einbezogen. Dasselbe gilt für einen evtl. vorhandenen Anhang. 

•
Es folgt das Verzeichnis der verwendeten Literatur mit den Autoren in alphabetischer Reihenfolge ihrer Nachnamen sowie anderer Hilfsmittel (z.B. Tonaufnahmen, Geräte, Messinstrumente, Bildmaterialien, mündliche Quellen) in fortlaufender Nummerierung. Auf vollständige bibliographische Angaben (siehe dort) ist zu achten. Bei literatur-wissenschaftlichen Arbeiten ist eine Unterteilung in Primär- und Sekundärliteratur zu empfehlen. Bei vielen Themen wird sich eine Kategorisierung in Literatur (Forschungs-literatur, Abhandlungen) und Quellen (Dokumente, Pläne, Interviews, Medien) anbieten. Hier findet sich unter Umständen auch ein Verzeichnis von Abkürzungen oder Ab-bildungen. 

• 
Als letzte nummerierte Seite folgt die vom Schüler unterschriebene Erklärung: 

	Erklärung zur Seminararbeit 
Ich erkläre hiermit, dass ich die Seminararbeit ohne fremde Hilfe angefertigt und nur die im Literaturverzeichnis angeführten Quellen und Hilfsmittel benützt habe. 

Insbesondere versichere ich, dass ich alle wörtlichen und sinngemäßen Über-nahmen aus anderen Werken als solche kenntlich gemacht habe. 

(Wohnort), den ………………………………… 

(Unterschrift) 


5.4 Zitate 
Jedes wörtlich übernommene Zitat muss durch Anführungszeichen kenntlich gemacht werden. Auslassungen innerhalb von Zitaten werden durch drei Punkte in Klammern (...) vermerkt. Hervorhebungen in Zitaten durch den Verfasser der Seminararbeit müssen gekennzeichnet sein, z.B. durch einen Zusatz im Anschluss an den Literaturhinweis: 
(..., Hervorhebung(en) durch den Verfasser). 

Alle Zitate werden durch eine vollständige bibliographische Angabe der Quelle und der jeweils zitierten Seite nachgewiesen. Im laufenden Text kann dabei eine einheitlich abgekürzte Form der bibliographischen Angabe verwendet werden. Folgende Abkür-zungen werden empfohlen: 

• 
Autor, Erscheinungsjahr, Seite: „.....“ (Fröhlich, 1989, S. 41) 

• 
Autor, Kurztitel, Seite: „.....“ (Fröhlich, Der Wirtschaftsteil der Zeitung, S. 41)

Diese Kurzangaben verweisen auf die vollständigen bibliographischen Angaben im Literaturverzeichnis. Die verwendeten Abkürzungen müssen dem Literaturverzeichnis eindeutig zugeordnet werden können. 

Die sinngemäße Wiedergabe übernommener Ergebnisse ist ebenfalls zu kennzeichnen, beispielsweise: „ ... nach Fröhlich, 1989, S. 41 gilt, dass ...“. 

5.5 Bibliographische Angaben 
Unterschiedliche Verfahren sind üblich. Die nachfolgenden Verfahren haben deshalb nur Beispielcharakter. Entscheidend ist, dass innerhalb einer Arbeit ein einheitliches Schema angewandt wird. 

5.5.1 Bücher 
• 
Verfasser bzw. Herausgeber (Zuname, Vorname abgekürzt) 

• 
Titel (u. U. mit Untertitel)

• 
Erscheinungsort, ggf. Verlag, Erscheinungsjahr. Fehlen diese Angaben im betreffenden Werk, so ist anzugeben: „o.O.“ (ohne Ortsangabe), „o.J.“ (ohne Jahresangabe). 

• 
Falls es sich nicht um die erste Auflage handelt, wird die verwendete Auflage durch eine hochgestellte Ziffer beim Erscheinungsjahr vermerkt. 

Beispiele: 

Zeisel, H., Die Facharbeit in der Kollegstufe, Donauwörth, Verlag Ludwig Auer, 1977 

Finkenstaedt, T., Heldmann, W. (Hrsg.), Studierfähigkeit konkret, Erwartungen und Ansprüche der Universität, Bad Honnef, Verlag Karl Heinrich Bock, ²1989 

5.5.2 Aufsätze in Sammelwerken, Zeitschriften oder Zeitungen 
• 
Verfasser (Zuname, Vorname abgekürzt) 

• 
Titel des Aufsatzes bzw. Artikels 

• 
in: Titel des Sammelwerks, der Zeitschrift oder der Zeitung 

• 
Jahrgang und Nummer der Zeitschrift/Zeitung, bei Zeitungen auch Datum, Seitenzahl 

Beispiele: 

Kroy, W., Szenario 2000 – Perspektiven und Zukunftsentwicklung, in: Intelligente Technologien und der gebildete Mensch, Aurin, K. u.a. (Hrsg.), Pädagogik- und Hochschul-Verlag, o.O., o.J., S. 12–33 

Probst, A., Bio- und Gentechnik als Schlüsseltechnologie, in: Politische Studien, 1986, 
Nr. 285, S. 56–65 

Kilian, W., Kirchner, C., Kein geteiltes Recht in einem geeinten Deutschland, in: Süddeutsche Zeitung vom 23. März 1990, S. 26 

5.5.3 Materialien aus dem Internet 

Für das Bibliographieren von Internet-Seiten hat sich noch kein verbindlicher Standard herausgebildet. Das Problem liegt darin, dass sie möglicherweise in gewissen Abständen überarbeitet oder auch nach einiger Zeit vollständig aus dem Netz entfernt werden. Folglich ist es nicht immer möglich, die vom Zitierenden angegebene Seite in der ver-wendeten Fassung zu finden. Daher scheint folgendes Verfahren bei Seminararbeiten empfehlenswert:  
•
Neben den üblichen Angaben (s.o.) wird die exakte Internet-Adresse angegeben (URL; sie beginnt mit der Zeichenfolge http://). Es ist akribisch darauf zu achten, dass alle Zeichen der Adresse (einschließlich der Punkte, Bindestriche, Schrägstriche u. dgl.) korrekt angeführt sind, damit die Quelle überprüft werden kann. 

•
Neben dem Erscheinungsdatum (soweit angegeben) wird auch das Aufrufdatum angeführt. 

• 
Der Arbeit wird ein Ausdruck, auf dem die genannten Daten sichtbar sind, beigelegt. Er kann als Original gelten. Auch das Beilegen einer CD-ROM mit den entsprechenden Daten ist möglich.

Beispiel: 

Kandler, Svenja: „Robert Schneider, Schlafes Bruder.“ 

Internetseite http://www.telemarkt.de/igsbb/internet/pbuecher/rez1113/schlbrud.htm

vom 01.12.2001, aufgerufen am 13.11.2004 (s. Materialien Nr. ...) 

6.
Abgabe der Seminararbeit

Spätester Termin für die Abgabe der Seminararbeit ist Dienstag, 08.11.2011 (der zweite Unterrichtstag im November in der Jahrgangsstufe 12). Nur in begründeten Ausnahme-fällen kann eine Fristverlängerung gemäß § 56 Abs. 1 GSO durch die Schulleitung gewährt werden. Hierzu zählt aber keinesfalls, wenn es am Vorabend des Abgabetermins beim Ausdrucken der Arbeit zu technischen Schwierigkeiten kommt.
Die Seminararbeit ist bis 9.00 Uhr im Büro der Oberstufenkoordinatoren abzugeben. Das Abgabedatum wird mit Eingangsstempel vermerkt. Das vom Schüler vorgelegte Exemplar gilt als Original. Weitere Exemplare werden nicht gefordert.

Das Deckblatt der Seminararbeit wird in doppelter Ausfertigung abgegeben. Ein Exemplar bleibt bei der Seminararbeit. Die zweite Ausfertigung wird für das Erfassen des Themas im Abiturzeugnis und im Jahresbericht benötigt.

7.
Korrektur und Bewertung der Seminararbeit

Der Kursleiter korrigiert und bewertet die Seminararbeit. Eine Zweitkorrektur findet i. d. R. nicht statt. Die Kriterien für die Bewertung werden vom Kursleiter rechtzeitig vor Erstellung der Arbeiten festgelegt und transparent gemacht. Kriterien der Bewertung sind in unterschiedlicher Gewichtung Inhalt, Darbietung und die Einhaltung von Formalia, bei experimentellen Arbeiten auch die praktische Durchführung. Die Verteilung der Bewer-tungseinheiten auf diese Bereiche wird von der Art der Seminararbeit (z.B. theoretisch, empirisch, experimentell, praktisch) und vom Fach abhängen. Der Kursleiter nimmt aus-gehend von den genannten Bewertungskriterien eine Gesamtwürdigung der Arbeit vor und begründet die Bewertung, ggf. mit Hilfe eines Bewertungsbogens. 

Aspekte des Inhalts sind z.B.:

· Analyse des Themas bzw. Grad der Themenerfassung,

· Urteilsfähigkeit,

· methodische Vorgehensweise,

· schlüssige Beweisführung,

· Literatur- und Quellenanalyse,

· Begründung des eigenen Standpunkts,

· ggf. selbst gefundene Ergebnisse, eigene Beiträge/Wertungen,

· Vollständigkeit der Darlegungen.

Aspekte der Darbietung sind z.B.:

· sinnvolle Gliederung und Gewichtung der einzelnen Teile,

· ausgewogenes Verhältnis von Zitat und eigener Aussage sowie von Textteil und Anhang, 

· Übersichtlichkeit und Anschaulichkeit der Darstellung (z.B. durch Diagramme, Skizzen, Graphiken),

· Klarheit im Ausdruck,

· Orthographie, Zeichensetzung, Grammatik,

· korrekter Gebrauch der Fachterminologie.

Aspekte der Formalia sind z.B.:

· Inhaltsverzeichnis,

· Zitierweise,

· bibliographische Angaben in Fußnoten und im Literaturverzeichnis,

· ggf. ein Quellenverzeichnis für Abbildungen,

· Gestaltung des Titelblatts,

· Umfang,

· vereinbarter Schriftsatz (Schrift, Ränder, Blocksatz o.ä.).

Eine angemessene Gewichtung könnte sein: Inhalt : Darbietung : Formalia = 3 : 2 : 1 .

8.
Abschlusspräsentation

Nach der Abgabe der Seminararbeit stellt jeder Schüler im Rahmen einer Abschluss-präsentation die wesentlichen Ergebnisse der Arbeit vor und beantwortet Fragen im Rahmen eines Prüfungsgesprächs. Der genaue Termin wird vom Kursleiter festgesetzt und mindestens eine Woche vorher schriftlich angekündigt. Vor der Präsentation sollte die Lehrkraft den Schüler auf grobe Fehler hinweisen.

In modernen Fremdsprachen erfolgt diese Abschlusspräsentation gemäß § 56 Abs. 2 GSO in der jeweiligen Fremdsprache.

Der Verlauf der Präsentation sollte vom Kursleiter mit Hilfe eines Beobachtungs- und Bewertungsbogens stichpunktartig protokolliert werden. Die Bewertungskriterien für die Abschlusspräsentation bespricht der Kursleiter mit den Schülern rechtzeitig vor der ersten Abschlusspräsentation. 

9.
Gewichtung, Bekanntgabe der Ergebnisse und Einsichtnahme

Erst das Gesamtergebnis (mit den Punktzahlen für den schriftlichen Teil der Seminararbeit und für die Abschlusspräsentation) wird den Schülern mitgeteilt, wobei die Seminararbeit gemäß § 57 Abs. 1 GSO spätestens drei Wochen vor Beginn der Abiturprüfung zurück-gegeben werden muss.
Die Punktzahlen für den schriftlichen Teil der Seminararbeit und für die Abschlusspräsen-tation werden gemäß § 61 Abs. 7 GSO im Verhältnis 3:1 gewichtet. Deshalb errechnet sich das Gesamtergebnis der Seminararbeit (GeS) folgendermaßen:


[image: image1.wmf]2

n

räsentatio

Abschlussp

der

Punktzahl

3

x

eit

Seminararb

hen

schriftlic

der

aus

Punktzahl

GeS

+

=


Das Ergebnis wird zu einer ganzen Punktzahl gerundet (max. 30 Punkte).

Die Schüler und die Erziehungsberechtigten haben Anspruch auf Einsichtnahme in die korrigierten Seminararbeiten. Zum Zweck der Kenntnisnahme werden sie mit nach Hause gegeben, sind jedoch binnen einer Woche unverändert an die Schule zurückzugeben.
Die Seminararbeiten werden von der Schule für die Dauer von zwei Schuljahren nach Ablauf des Schuljahres, in dem sie geschrieben worden sind, aufbewahrt. Werkstücke, Zeichnungen und andere praktische Arbeiten können gemäß § 57 GSO nach der Bewertung an die Schülerinnen und Schüler zurückgegeben werden. Die Seminararbeit kann auf Antrag des Schülers nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist zurückgegeben werden.
Für einen Schüler, der die Abiturprüfung wiederholt, verfallen die im ersten Durchlauf der Ausbildungsabschnitte 12/1 und 12/2 erzielten Ergebnisse. Das Ergebnis der Seminararbeit bleibt gemäß § 89 Abs. 3 GSO und § 67 Abs. 5 Satz 7 GSO erhalten.

10.
Seminararbeit als Zulassungsvoraussetzung zur Abiturprüfung

Eine Zulassung zur Abiturprüfung kann gemäß § 56 GSO und § 75 Abs. 2 GSO in folgenden Fällen nicht ausgesprochen werden:

· Bewertung der Seminararbeit mit null Punkten bei: 

· Nichtanfertigung der Seminararbeit
· Versäumnis des Abgabetermins ohne ausreichende Entschuldigung 

· Vorliegen eines Plagiats bzw. bei einer nicht selbstständigen Anfertigung: Auch bei nachträglich aufgedecktem Unterschleif wird die Seminararbeit mit null Punkten be-wertet, was laut Urteil des Bayerischen Verwal​tungsge​richtshofes die Aber​kennung einer bereits erteilten Hochschulreife zur Folge hat!
· Nichterfüllen der Mindestanforderungen: Die Mindestanforderungen, die an eine mit einem Punkt zu bewertende Seminararbeit gestellt werden, sind z.B. durch die Abgabe lediglich einer Gliederung nicht erfüllt. 

Auch die Abschlusspräsentation kann eine Null-Punkte-Seminararbeit nicht ausgleichen.

· Bewertung der Abschlusspräsentation mit null Punkten

· Die Punktsumme aus der Seminararbeit bei doppelter Gewichtung, den beiden Halbjahresleistungen im W-Seminar aus 11/1 und 11/2 sowie dem doppelt gewichteten Gesamtergebnis des P-Seminars (entspricht insgesamt sechs Halbjahresleistungen) beträgt weniger als 24 Punkte.

Das Gesamtergebnis der Seminararbeit (GeS) entspricht zwei Halbjahresleistungen. Bei 
9 Punkten oder mehr gilt keine dieser beiden Halbjahresleistungen als unterpunktet im Sinne von § 75 Abs. 2 Nr. 3 GSO.

11.
Detaillierte Informationen

Folgende Veröffentlichungen beinhalten detaillierte Informationen und Hinweise zur Durchführung des Wissenschaftspropädeutischen Seminars (W-Seminar) in der neuen Oberstufe:

Leitfaden „Die Seminare in der gymnasialen Oberstufe" – herausgegeben vom Staats-institut für Schulqualität und Bildungsforschung (ISB), 2. Auflage 2008, S. 12 – 32 

online abrufbar unter:

http://www.isb-oberstufegym.de/userfiles/Die_Seminare/ISB_Seminarfaecher_Teil-2-Aufl2.pdf

KMBek „Seminare in den Jahrgangsstufen 11 und 12 des Gymnasiums" vom 30.06.2008, Az.: VI.9-5S5610-6.064089 

online abrufbar unter:

http://www.km.bayern.de/imperia/md/content/pdf/bekanntmachungen/seminare_kmbek.pdf

12.
Zusammenfassende Terminübersicht

bis Freitag, 18.02.2011
Festlegung des Themas der Seminararbeit („Arbeitstitel“), Abgabe des Formblattes „Meldung des Themas der Seminar-arbeit“ bei den Oberstufenkoordinatoren (durch den Kurs-leiter), Abgabe des Formblattes „Besprechungstermine“ beim Kursleiter

bis Dienstag, 08.11.2011
Abgabe der Seminararbeit im Büro der Oberstufenkoordina-toren bis spätestens 9.00 Uhr

bis Freitag, 17.02.2012 
Durchführung der Abschlusspräsentationen in den Seminaren

bis Freitag, 13.04.2012 
Rückgabe der korrigierten Seminararbeiten an die Schüler

Beilngries, den 12.01.2011

StR Georg Denicolo

Oberstufenkoordinator
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